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Liebe Musher, 
 
 
In der neuen VDSV Rennordnung, sowie der aktualisierten Tierschutzordnung wurden neue 
Impfpflichten für VDSV Veranstaltungen eingeführt. 
Laut unseren Ordnungen benötigen alle Hunde, die mit auf das Stake Out gebracht werden 
eine gültige Impfung gegen Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Leptospirose, Zwingerhusten 
und Tollwut. Die Dauer der Gültigkeit wird durch den impfenden Tierarzt eingetragen und 
beträgt für Staupe, Hepatitis, Parvovirose und Tollwut je nach Impfstoff 3 Jahre und für 
Leptospirose und Zwingerhusten nur 1 Jahr. Somit ist eine jährliche Impfung von allen 
Komponenten wie es die IFSS Rennregel noch empfiehlt, für VDSV Veranstaltungen nicht 
mehr nötig. Es darf natürlich jeder Musher selber entscheiden, weiterhin jährlich alles zu 
impfen. Im Sinne des Tierschutzes und der modernen nationalen und internationalen 
Richtlinien ist dies jedoch nicht mehr notwendig. 
Bei der Zwingerhusten Impfung definieren wir in unserer Rennregel bisher nur die national 
übliche Impfung gegen Parainfluenza. Die Immunisierung mit dem intranasalen Impfstoff 
(mit einem zusätzlichen Schutz gegen Bordetella bronchiseptica) ist bisher nicht notwendig, 
aber empfohlen. 
 
Welpen/ Junghunde 
Die Frage, ab wann Welpen bzw. Junghunde mit auf das Stake Out verbracht werden dürfen, 
hängt von den verwendeten Impfstoffen ab und lässt sich nicht ganz pauschal beantworten. 
Viele Impfstoffe sind noch einmal in der Anwendung geändert worden und eine 3. Impfung 
mit 16 Wochen* ist häufig nicht mehr nötig, da die Impfstoffhersteller eine Immunität nach 
1-2 Impfungen bis etwa zur 12. Lebenswoche garantieren. Die Immunität setzt etwa nach 2-
4 Wochen ein, somit wären Junghunde mit 16 Wochen auf dem Stake Out erlaubt. Muss der 
Impfstoff jedoch laut Hersteller jedoch noch ein weiteres mal nach der 12. Lebenswoche 
geboostert werden, sind die Junghunde erst mit ca. 20 Wochen auf dem Stake Out erlaubt.  
Der impfende Tierarzt sollte euch bezüglich des genutzten Impfstoffes genau aufklären 
können und vermerkt den Zeitraum für die  Wiederholungsimpfung im Impfpass. Im 
Zweifelsfalle nehmt ihr eure Junghunde erst mit 20 Wochen mit zu VDSV Veranstaltungen. 
 
 
Dr. Jette Schönig 
August 2018 
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*siehe Artikel „Aktuelle Impfempfehlungen nach StiKo Vet/WSAVA“ 


